
Stadtbezirksbudget Mitte – Richtlinie 
 
Diese Richtlinie ergänzt die Zuwendungsrichtlinie der Stadt Leipzig und die Informationen 

zum Stadtbezirksbudget auf leipzig.de/stadtbezirksbudget 

 

 

1. Zeitliche und inhaltliche Aufteilung des Budgets 

 

1.1. Der SBB Mitte strebt an, die zu vergebenden Mittel gleichmäßig über das laufende 

Antragsjahr zu verteilen. 

1.2. Der SBB Mitte strebt eine möglichst ausgeglichene Verteilung des Budgets auf 

Projekte und Vorschläge an.  

1.3. Der SBB Mitte möchte möglichst viele unterschiedliche Vereine, Initiativen usw. 

fördern, um so der Vielfalt des Stadtbezirkes Mitte gerecht zu werden. Es wird daher 

präferiert, nur einen Antrag pro Antragsteller:in und Jahr zu fördern. Zweitanträge 

werden daher nachrangig behandelt. 

 

2. Projektanträge und Anträge auf investive Maßnahmen 

 

2.1. Die Einreicher:innen bringen ihren Antrag persönlich im SBB Mitte ein oder 

benennen gegenüber dem Büro für Ratsangelegenheiten eine Stellvertretung. Die 

persönliche Einbringung dient insbesondere der direkten Klärung von 

Verständnisfragen seitens des Beirats. 

 

2.2. Anträge, welche nicht persönlich eingebracht worden sind, werden auf die nächste 

Sitzung vertagt. Eine Abstimmung findet nur in begründeten Ausnahmefällen statt. 

 

2.3. Bei investiven Maßnahmen wird eine eigene Rechtspersönlichkeit (z. B. eingetragener 

Verein, gGmbH) bevorzugt. 

 

 

3. Vorschläge an die Verwaltung 

 

3.1. Einreicher:innen von Vorschlägen sollen ihren Antrag möglichst im Stadtbezirksbeirat 

Mitte einbringen um Verständnisfragen klären zu können.   

3.2. Der SBB Mitte führt eine fortlaufende Liste mit Anträgen, welche nicht zeitnah 

umgesetzt werden müssen oder können. Sollten bis Fristende am 31.08. des 

jeweiligen Jahres nicht ausreichend Anträge aus der Bürger:innenschaft eingegangen 

sein, um das komplette Budget auszuschöpfen, behält sich der SBB Mitte vor, 

eigeninitiativ Vorschläge aus dieser Liste einzureichen bzw. zu beschließen. 

 

3.2. Die zweite Lesung und Beschlussfassung zu Vorschlägen an die Verwaltung erfolgt 

regulär jeweils in drei Sitzungen im März, Juni/Juli und Oktober des jeweiligen Jahres. 

Je nach Umfang werden Sondersitzungen angesetzt. Darüber wird jeweils in der 

vorhergehenden regulären Sitzung entschieden. 


